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OKK-Informationen

OPTIMA-Verpflegung Optimierung der Truppenverpflegung

Bereits im «Der Fourier» Nr. 12 vom Dezember
1987 wurde unter dem Titel «Neuerung im Kom-
missariatsdienst» auf diese beim OKK laufende
Studie verwiesen.

Folgende Gründe zur Überprüfung des Verpfle-
gungsdienstes in unserer Armee waren massge-
bend:

- die Vielfalt von Begriffen (normale Tagespor-
tion, Tagesportion, Kriegstagesportion, Not-,
Kampf- und Reserveportion) und entspre-
chende Verpflegungszusammensetzungen,
die sich voneinander wenig unterscheiden
und zu Schwierigkeiten und Unsicherhei-
ten führen;

- die unterschiedliche Versorgungsautonomie
in den Versorgungsdiensten, die nicht unbe-
dingt mit der Einsatzdoktrin der Armee über-
einstimmt und die Truppe belastet (Hin- und
Hertransporte von Versorgungsgütern ohne
Rücksicht auf die nahen Versorgungsmöglich-
keiten);

- die verhältnismässig lange dauernde und
nicht in jeder Beziehung gesicherte Bereit-
Stellung der Verpflegungsausrüstung bei einer
Kriegsmobilmachung, welche die Einsatzbe-
reitschaft der Truppe verzögert;

- der relativ hohe Pflichtkonsum, der die
Abwechslung in der Verpflegung und die
Beschaffung von Verpflegungsmitteln durch
Selbstsorge am Unterkunftsort beeinträch-
tigt.

Diese Feststellungen wurden bereits zu Beginn
der achziger Jahre gemacht. Aus verschiedenen
Gründen - nicht zuletzt, um eine gewisse Kon-
tinuität (Versorgungskonzept 1977) zu gewähr-
leisten und die Arbeit der Truppe nicht ständig
zu verunsichern - wollte man mit Anpassungen
im Verpflegungsdienst noch etwas zuwarten.

Die Studie «OPTIMA-Verpflegung» hatte fol-
gende Ziele zu erfüllen:
1. Sicherstellung der Verpflegungsgrundausrü-

stung bei Kriegsmobilmachung

2. Beschleunigung der Kriegsmobilmachung
3. Anpassung der Verpflegungsautonomie an

jene der übrigen Versorgungsgüter
4. Vereinfachung des Verpflegungssortimentes
5. Reduktion des Pflichtkonsums

Die Erarbeitung der Grundlagen, die eingehen-
den Abklärungen mit allen beteiligten Instan-
zen (Truppe, militärische und zivile Dienststel-
len, Fachexperten), die Durchführung von Trup-
penversuchen, die Vorstellung der OPTIMA-
Ergebnisse an die vorgesetzten Stellen sowie die
Realisierung verlangen jedoch Zeit. Heute dür-
fen wir bekanntgeben, dass die neue Organisa-
tion des Verpflegungsdienstes unserer Armee
auf den 7. _7a««ar 7990 in Kraft treten wird.

Kurz gefasst erbringt die Studie «OPTIMA» fol-
gende Ergebnisse:

- Rasche und sichere Übernahme und Vertei-
lung der Mobilmachungsverpflegung;

- Anpassung der Grundausrüstung und der
Verpflegungsautonomie der Truppe an dieje-
nige der anderen Versorgungsgüter;

- klare und einfache Organisation des Verpfle-
gungsdienstes sowie Reduktion des Pflicht-
konsums;

- finanzielle Einsparungen und effiziente Ver-
wendung der im Instruktionsdienst zur Ver-
fügung stehenden Mittel;

- Vereinfachung der Ausbildung der Funktio-
näre des Verpflegungsdienstes und Ent-
lastung der Aufgaben dieser Funktionäre.

Wir sind überzeugt, dass nach der Einfuhrung
des Verwaltungsreglementes 87 und der Neu-
ausgäbe verschiedener Reglemente im Verlaufe
dieses Jahres mit «OPTIMA-Verpflegung» ein
weiterer Schritt in der Verbesserung und Verein-
fachung des Kommissariatsdienstes unserer
Armee gemacht wird. Für das Jahr 1989 werden
sich für die hellgrünen Fachorgane in den Trup-
penkursen und an den Veranstaltungen der aus-
serdienstlichen Organisationen eine Fülle inter-
essanter Ausbildungsthemen ergeben.
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Die in Zusammenhang mit der Studie
«OPTIMA» anstehenden Änderungen im Ver-
pflegungsdienst werden anfangs 1989 in diesem
Fachorgan eingehend vorgestellt und erläutert.

Fragen der Truppe
und Antwort des OKK

t//2/er d/esem 77/?/ verö/feaZ/zc/ze/z wzr zln/rage«
5?e//«/zg/7a/?/77e/z des OÀW, <7/? vo/? a//ge/77ez-

/Ze/7? /«ZereS-S? SZ/zd.

Schutz von Verpflegungsmitteln

Frage;

Anlässlich von Kp Ei U mit AC-Einlagen wurde
das Fehlen von geeignetem Abdeckmaterial
festgestellt. Der in jedem Baugeschäft zu bezie-
hende Plastik ist ungeeignet, da zu dick und
damit zu steif. Es entstehen unnötige Hohl-
räume zwischen Plastik und dem zu schützen-
den Gut, so dass seitlich oder von unten her
leicht Staubpartikel eindringen.

Können zum Abdecken von Kocheinrichtungen
und Verpflegungsmitteln im Felde, dünne und
geschmeidige Plastikbahnen zur Verfügung
gestellt werden?

/1/7/wo/t;

Für den Schutz von Verpflegungsmitteln führt
das OKK seit langem im Armeeproviantsorti-
ment:

Buchbesprechung

- ALN 306-0057

- ALN 312-5804

Lebensmittelbeutel

Frischhaltefolie
Rollen zu 30 m, 30 cm breit
Q«a//7dz:
Polyäthylenfolie la,
12 my stark,
handelsübliche Qualität,
lebensmittelecht

- ALN 312-5880 Aluminiumfolie
Rollen zu 15 m, 45 cm breit
<2«a//7dZ;

handelsübliche Qualität,
0,020 mm

Diese Materialien eignen sich gut und deren
Verwendung wird in der Ausbildung der
Küchenchefschule Thun eingehend vorgeführt.

Für den Bau der Kriegsküche (Abdecken von
Wänden und Decken) sind Plastikfolien zu ver-
wenden, welche jedoch nicht bei Baugeschäften
zu kaufen, sondern nach Regl 51.23 AOT, Ziffer
214.4 d, beim BAGF zu bestellen sind.

Wehrpflicht
und Militärdienstverweigerung

Entstehung, Gesetz, Arten und Sanktionen
in der Schweizer Armee

Seit der Jahrhundertwende bedurfte es einer
langen Entwicklung, um auch bei den unbeding-
ten Anhängern der Wehrpflicht die Bereitschaft
zur Besserstellung der Dienstverweigerer zu
wecken. Der Autor suchte mit grosser Sach-
kenntnis nach den Ursprüngen der Wehrpflicht
und der Rechtsgültigkeit der Aufgebote. Er
forschte nach den Tatbeständen Dienstverwei-
gerung, Dienstversäumnis, Ausreissen und
unerlaubte Entfernung. Er untersuchte den waf-
fenlosen Militärdienst, die Entkriminalisierung
für Gewissenstäter und die Möglichkeit eines
Zivildienstes.

Das vorliegende Buch richtet sich an Staatsmän-
ner und Kommandanten, Instruktoren und Ver-
waltungsbeamte; an Rechtsgelehrte, Militär-
ärzte, Feldprediger, Lehrer und Erzieher und an
alle Wehrpflichtigen, die dem Frz'ede/z azz/ ez'/ze

andere ,4/7als durch die persönliche militärische
Dienstleistung dienen möchten.

Einige Angaben zum Autor: Theodor Wyder,
geboren 1928 in Glis/Wallis, klassische Matura
im Kollegium von Brig, Rechtsstudien an den
Universitäten von Bern, Genf und Abschluss
mit dem Lizentiat beider Rechte von Freiburg
(Schweiz); Sprachstudien an den Universitäten
von Dijon und Oxford und Aufenthalte in Spa-
nien und Italien; von 1958 -1986 Instruktionsof-
fizier der Artillerie, dann Generalstabsoffizier
der Schweizer Armee, Truppen-, Schul- und
Waffenplatzkommandant; Richter am Militär-
appellationsgericht und Publizist in Fachzeit-
Schriften mit Wohnsitz seit 1971 in Uvrier/Sion.

7955 z/z zwezïer erwe/fer/er ^4«/7age, z'/tz Ler/ag
TV/erT.a/7g /IG, Fer/z, erse/zze/zerz. Fa/zd525 /'/? der
Fez'/ze 77 «Fee/?Z.swe zz.s c/za/z», z'm Fa/z/zzezz der
Ewro/iäAc/ze« T/oc/zsc/za/sc/zr/Fe/z/ Fr. 49.50.
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Telefon-Direktwahl im Oberkriegskommissariat

Kontaktstellen im Zusammenhang mit den Truppenbuchhaltungen
Sie erreichen mit der Direktwahl-Telefonnummer:

031 67 43 _
03 Chef Dienststelle Revision

04 oder 05 Revision

07 Nachdienstliche Rechnungen
08 oder 15 Revision

10 Pensionsverpflegung, Brillen- und Uhrenschäden
11 Revision, Erledigung Revisionsbemerkungen
12 Übertrag Verpflegungskredit, Buchhaltungseingang
13 Allgemeine Belange, Kreditgesuche, Unterkunftsvereinbarungen
14 Transporte

17 Vorschussmandate, Rechnungsführer-Ausweise

Vereinbarung betreffend Truppenunterkunft

1. Rechtliche Grundlagen

Das Oberkriegskommissariat hat, wie in VR Zif-
fer 154 vorgesehen ist, für die Benützung ständig
eingerichteter Kantonnemente von Gemeinden
und Privaten ungefähr 800 besondere Vereinba-

rungen abgeschlossen.

2. Zweck

Die Vereinbarungen sollen dazu beitragen:

- durch pauschale Entschädigung die Abrech-
nung zu vereinfachen;

- für einen bestimmten Bestand dauernd genü-
gend Unterkunftsmöglichkeiten zu gewähr-
leisten;

- der Truppe solche Anlagen durch die Auf-
nähme im «Verzeichnis der Truppenunter-
künfte» zur Kenntnis zu bringen (VRE
Anhang 5).

Die den Gemeinden und Einwohnern,
überbundenen gesetzlichen Verpflichtun-
gen bleiben auch beim Abschluss einer
Vereinbarung unverändert bestehen.

3. Inhalt der Vereinbarung

(siehe Muster-Vereinbarung auf folgender Seite)

3./. Fe/trags-pa/te/ew

sind einerseits das OKK und anderseits der
Unterkunftsgeber.

3.2. /4rt/Ae/ 7

Bezeichnung aller Leistungen die in der
Pauschalentschädigung inbegriffen sind.

3.3. zl/t/Ae/ 2

Angabe der zusätzlich notwendigen
Räumlichkeiten und Leistungen, die nach
Bedarf der Truppe zur Verfügung gestellt
beziehungsweise erbracht werden.

3.4. ^rt/Arc/ 3

Bekanntgabe der Pauschalentschädigun-
gen (für kurz- und langfristige Belegungen),
die aufgrund der vom Bundesrat festgeleg-
ten Ansätze gemäss VRE Ziffern 28 bis 37

berechnet worden sind sowie der Entschä-
digungen für den Energieverbrauch (effek-
tive Kosten oder pauschal).
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J. 5. Art/Zee/ 4

Erläuterung, dass die zusätzlich zur Ver-
fügung gestellten Räumlichkeiten bezie-
hungsweise erbrachten Leistungen nach
den Ansätzen gemäss VRE entschädigt
werden.

J.6. 5 /oZgéWe

Diese Artikel enthalten:

- das Inkrafttreten der Vereinbarung

- die Kündigungsbedingungen

- die eventuelle Aufhebung früherer oder
anderer Vereinbarungen.

4. Abrechnung

Der Rechnungsführer muss sich beim Unter-
kunftsgeber über die Bestimmungen der Verein-
barung informieren, bevor er die Abrechnung
erstellt.

Die Pauschalentschädigung kann nur für die im
Kantonnement untergebrachten Angehörigen
der Armee ausgerichtet werden und nur bis zu
dem in der Vereinbarung festgelegten Höchst-
bestand. Wird dieser Bestand überschritten,
erfolgt die Abrechnung für die zusätzlichen
Angehörigen der Armee gemäss VRE Ziffer 28.

5. Anlagen der Luftschutztruppen
(ALST-Unterkünfte)
Diese Unterkunfts-Anlagen wurden zulasten
des Bundes gebaut und anschliessend der
Gemeinde überlassen, welche für deren Unter-
halt zu sorgen hat. Für die Benützung der ALST-
Unterkünfte werden ebenfalls besondere Ver-
einbarungen abgeschlossen.

Im Anhang Nr. 1 zur Vereinbarung
(Muster siehe Seite 395)

- werden die vorhandenen Räumlichkeiten und
Einrichtungen (mit Beständen) bezeichnet;

- wird das Abrechnungsverfahren geregelt.

6. Rapport bei Dienstende

Wird festgestellt, dass die vertraglichen Abma-
chungen nur ungenügend eingehalten werden
oder dass die hygienischen Verhältnisse und die
Sauberkeit zu wünschen übrig lassen, dann hat
die Truppe dem OKK einen ausführlichen
Zustandsrapport zuzustellen. Dieser Rapport
muss sowohl von der Truppe wie vom Unter-
kunftsgeber unterzeichnet werden.

OSERKR/EGSKOMM/SAARMT
Aeto'o« Rec/jWMWgsH'es-en

Weniger Rauchen im Militär

AwZaVyZZc/! der dZes/d/zrige« ZfeZegZerte/zvewammZMng der Ae/zweZzerZ.sc/ze« ArZ>eZz.sgemeZ«.5'c/za/Z Mc/zZ-
razzcZze/z, A/LY, Z« Laga/zo /zaèezz .sZc/z dz'e DeZeg/'erZen u.a. /w/'t (Zern TTzewo «ITezzigerRawc/ze/z Zw MZZZ-

Zdr» de/a.MZ zzzzd eZ/zs-ZizzzzzzZg/oZgezzde ResoZaZZo/z veraZwcZzZedeZ:

Untersuchungen haben gezeigt, dass im Militär-
dienst mehr geraucht wird als im Zivilleben. In
Trappenunterkünften, Schlaf- und Essräumen,
in Wacht- und Theorielokalen sowie bei jeder
Art von Arbeitsunterbrüchen wird zum Teil sehr
stark geraucht. Die Delegiertenversammlung
der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft
Nichtrauchen, SAN, hat in Lugano eine Résolu-
tion verabschiedet, welche eine vermehrte
Rücksichtnahme auf Nichtraucher im Militär
verlangt.
Passivrauchen ist nicht nur eine Belästigung,
sondern stellt in engen Räumen eine echte
Gesundheitsgefährdung dar. Dies trifft insbe-
sondere in Schutzräumen zu.

Die SAN ruft deshalb alle Militärdienstpflichti-
gen, Kommandanten, Schulärzte und die verant-
wortlichen Stellen in den eidgenössischen
Behörden auf, den Tabakmissbrauch in der
Armee zu reduzieren und die Nichtraucher vor
dem Passivrauchen zu schützen.

Die 1986 erlassenen Bestimmungen der US-
Army können der Schweiz als Vorbild dienen.
Rauchverbote in Zonen des gemeinschaftlichen
Aufenthalts stärken insbesondere den Rekruten
den Rücken, in der RS dem Gruppendruck zum
Rauchen nicht nachzugeben. Zudem fördert
Nichtrauchen die körperliche Leistungsfähig-
keit.
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